




Antrag der Kirchenpflege: Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die Jahres­
rechnung 2024 mit einem Ertrag von CHF 1 '023'305.42, einem Aufwand von CHF 1 '006'352.60, einem 
Ertragsüberschuss von CHF 16'952.82 sowie Investitionsausgaben im Verwaltungsvermögen in der Höhe 
von CHF 61 '144.60 zu genehmigen. 

Antrag der RPK: Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die 
Jahresrechnung 2024 der reformierten Kirchgemeinde entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu 
genehmigen. 

Die Kirchgemeindeversammlung beschliesst: 
1. Die Jahresrechnung 2024 wird mit einem Ertragsüberschuss von CHF 16'952.82 einstimmig ge­

nehmigt.
2. Mitteilung an:

- Bezirkskirchenpflege Hinwil
- Gemeinde Dürnten, Finanzabteilung
- Rechnungsprüfungskommission (RPK)
- 02.04.08

Die Präsidentin bedankt sich bei G. Domenig, A. Hollenstein und F. Baumann von der Finanzverwaltung 
der politischen Gemeinde sowie der RPK für ihre wertvolle Arbeit und das Vertrauen in die Kirchenpflege. 

Kirchenpflege 
Planung und Berichte 

2. Genehmigung des Jahresberichtes 2024

Information: 

1.04 
1.04.03 

Der Jahresbericht 2024 gibt Einblick in die verschiedenen Bereiche der kirchlichen Arbeit, informiert über 
personelle Mutationen und stellt Zahlen und Fakten zur Verfügung. Der Jahresbericht 2024 wurde dem 
reformiert. vom 14. März 2025 beigelegt und kann auf der Homepage heruntergeladen werden. 

Diskussion 
Eine Diskussion wird nicht gewünscht. 

Antrag der Kirchenpflege: Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Jahresbe­
richt 2024 zu genehmigen. 

Die Kirchgemeindeversammlung beschliesst: 
1. Der Jahresbericht 2024 wird einstimmig genehmigt.
2. Mitteilung an:

- Bezirkskirchenpflege Hinwil
- 1.04.03

Silvia von Arx bedankt sich bei allen, welche beim Jahresbericht 2024 mitgearbeitet haben. Auch ein 
grosses Dankeschön an alle, die dazu beigetragen haben, dass es so viel zu berichten gibt. 

Schluss der Versammlung und Rechtsmittelbelehrung 
Die Versammlung erhebt weder gegen die Verhandlungsführung noch gegen die Durchführung der Ab­
stimmungen Einwände. S. von Arx weist darauf hin, dass eine Publikation der Beschlüsse auf der Home­
page, www.refduernten.ch, erscheinen wird. 
Die Präsidentin verweist auf das Recht zur Protokolleinsicht, auf die Rechtsmittel zur Anfechtung des 
Protokolls binnen 30 Tagen nach erfolgter Publikation und zur Anfechtung der gefassten Beschlüsse 
gemäss den gesetzlichen Bestimmungen. 
Das Protokoll liegt ab Dienstag, 18. Juni 2025, während 30 Tagen im Sekretariat zur Einsicht auf. 

Schluss der Versammlung: 11 :35 Uhr. 
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